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Prüfungsordnung für die Durchführung 
von Zwischen- und Abschlussprüfungen im 

Ausbildungsberuf Fachangestellte/Fachangestellter 
für Medien- und Informationsdienste (FaMIPO)

Vom 28 . Oktober 2016

Auf Grund des § 47 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 79 
Absatz 4 Satz 1 des  Berufsbildungsgesetzes vom 23 . März 
2005 (BGBl . I S . 931) und § 7 Absatz 1 Nummer 7 Buchsta-
be a) bb) der Verordnung über Zuständigkeiten für die Berufs-
bildung nach dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksord-
nung, der Ausbilder-Eignungsverordnung und dem Berufs- 
qualifikationsfeststellungsgesetz im Land Brandenburg vom 
27 . Februar 2015 (GVBl . II Nr . 10) erlässt die Ministerin für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur als zuständige Stelle auf 
Grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 
12 . Oktober 2016 folgende Prüfungsordnung: 
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Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse

§ 1
Errichtung

(1) Die zuständige Stelle errichtet für die Abnahme der Ab-
schlussprüfungen und der Zwischenprüfungen einen oder meh-
rere Prüfungsausschüsse .

(2) Mehrere zuständige Stellen können bei einer von ihnen ge-
meinsame Prüfungsausschüsse errichten .

§ 2
Zusammensetzung und Berufung

(1) Ein Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitglie-
dern . Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkun-
dig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein .

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie 
mindestens eine Lehrkraft einer berufsbildenden Schule ange-
hören . Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder 
müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein .

(3) Die Mitglieder werden von der zuständigen Stelle für  
fünf Jahre berufen . Die erneute Berufung ist zulässig .

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag 
der im Bezirk der zuständigen Stelle bestehenden Gewerk-



315Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 14 vom 12 . April 2017

schaften und selbstständigen Vereinigungen von Arbeitneh-
mern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen .

(5) Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen werden im Einver-
nehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr be-
stimmten Stelle berufen .

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl 
innerhalb einer von der zuständigen Stelle gesetzten angemes-
senen Frist vorgeschlagen, so beruft die zuständige Stelle inso-
weit nach pflichtgemäßem Ermessen.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses können nach An-
hörung der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grun-
de abberufen werden .

(8) Die Mitglieder haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen . 
Die Absätze 1 Satz 2 sowie 3 bis 7 gelten für sie entsprechend .

(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich . Für 
bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädi-
gung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine angemessene 
Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der zuständigen Stelle 
mit Genehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird .

(10) Von den Absätzen 2 und 8 darf nur abgewichen werden, 
wenn andernfalls die erforderliche Zahl von Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann .

§ 3
Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüf-
linge gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7 . Juli 2009 (GVBl . I S . 262, 264) in Verbindung 
mit § 20 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23 . Januar 2003 (BGBl . I S . 102), das 
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 14 . August 
2009 (BGBl . I S . 2827) geändert worden ist, nicht mitwirken . 

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Absatz 1 für 
ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies der zuständigen Stelle mit-
zuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss . Die Ent-
scheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die 
zuständige Stelle, während der Prüfung der Prüfungsausschuss .

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine 
unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, 
oder wird von einem Prüfling das Vorliegen eines solchen 
Grundes behauptet, so hat die betroffene Person dies der zu-
ständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung dem Prü-
fungsausschuss . 

(4) Ausbilder und Ausbilderinnen des Prüflings sollen, soweit 
nicht besondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder er-
fordern, nicht mitwirken .

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1, 2 oder 4 eine ordnungsge-
mäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, 

kann die zuständige Stelle die Durchführung der Prüfung einem 
anderen Prüfungsausschuss übertragen . Erforderlichenfalls kann 
eine andere zuständige Stelle ersucht werden, die Prüfung durch-
zuführen . Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung 
der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint .

§ 4
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz 
führt, und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend 
übernimmt . Der Vorsitz und das ihn vertretende Mitglied sollen 
nicht derselben Mitgliedergruppe angehören .

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens 
drei Mitglieder mitwirken . Er beschließt mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen . Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzes den Ausschlag .

§ 5  
Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt bei der 
zuständigen Stelle . Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-
reitung von Sitzungen sowie Protokollführung und Durchfüh-
rung der Beschlüsse werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz 
geregelt, wobei die Sitzungsprotokolle vom Vorsitz unterzeich-
net werden .

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die Mitglie-
der und die stellvertretenden Mitglieder rechtzeitig einzuladen .

§ 6
Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere 
gegenüber dem Berufsbildungsausschuss und der zuständigen 
Stelle, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses und sons-
tige mit der Prüfung befassten Personen über alle Prüfungsvor-
gänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren .

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung

§ 7
Prüfungstermine

(1) Die zuständige Stelle bestimmt im Einvernehmen mit dem 
Prüfungsausschuss die Prüfungstermine . In der Regel sollen für 
jedes Jahr zwei Termine für die Abschlussprüfung und ein Ter-
min für die Zwischenprüfung bestimmt werden . Diese Termine 
sollen auf den Ablauf der Berufsausbildung und des Schuljah-
res abgestimmt sein .

(2) Die zuständige Stelle gibt die Prüfungstermine einschließ-
lich der Anmeldefristen in geeigneter Weise öffentlich mindes-
tens drei Monate vor dem jeweiligen Prüfungstermin bekannt . 
Die Ausbildenden haben die Auszubildenden unverzüglich hier- 
über zu unterrichten . 
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(3) Wird die Anmeldefrist überschritten, kann die zuständige 
Stelle die Annahme des Antrags auf Zulassung zur Abschlussprü-
fung oder die Teilnahme an der Zwischenprüfung verweigern .

(4) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche 
einheitliche überregionale Aufgaben verwendet, sind dafür ent-
sprechende überregional abgestimmte Prüfungstage anzusetzen .

§ 8
Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen,

1 . wer die in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene, erfor-
derliche Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen 
Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate nach dem 
Prüfungstermin endet,

2 . wer an den vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilge-
nommen hat,

3 . wer vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise 
geführt hat und

4 . wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der 
Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen oder aus einem 
Grund nicht eingetragen ist, den weder die Auszubildenden 
noch deren gesetzliche Vertreter oder Vertreterinnen zu ver-
treten haben .

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschlussprüfung auch zu-
zulassen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 2 
und 3 nicht vorliegen . 

§ 9
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

(1) Auszubildende können nach Anhörung der Ausbildenden 
und der Berufsschule vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur Ab-
schlussprüfung zugelassen werden, wenn ihre Leistungen dies 
rechtfertigen .

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, 
dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbil-
dungszeit vorgeschrieben ist, die Tätigkeiten von Fachange-
stellten für Medien- und Informationsdienste ausgeübt hat . 
Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder 
teilweise abgesehen werden, wenn durch Vorlage von Zeugnis-
sen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht wird, dass der 
Bewerber oder die Bewerberin die berufliche Handlungsfähig-
keit erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt . 
Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätig-
keit im Ausland sind dabei zu berücksichtigen .

(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in einer 
berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Einrichtung aus-
gebildet worden ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsaus-
bildung in dem anerkannten Ausbildungsgang entspricht (§ 43 
Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes) .

(4) Soldaten oder Soldatinnen auf Zeit und ehemalige Soldaten 
oder Soldatinnen sind nach Absatz 2 Satz 2 zur Abschlussprü-
fung zuzulassen, wenn das Bundesministerium der Verteidi-
gung oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, dass der 
Bewerber oder die Bewerberin berufliche Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten erworben hat, die die Zulassung zur Prü-
fung rechtfertigen .

§ 10  
Antrag auf Zulassung zur Abschlussprüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist durch die Ausbil-
denden schriftlich nach den von der zuständigen Stelle bestimm-
ten Fristen und Formularen zu stellen . Die Ausbildenden haben 
die Auszubildenden über die Antragstellung zu unterrichten .

(2) In Fällen des § 9 kann der Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
durch den Prüfungsbewerber selbst gestellt werden . Dies gilt 
auch bei Wiederholungsprüfungen, wenn ein Ausbildungsver-
hältnis nicht mehr besteht .

(3) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen:

1 . in den Fällen des § 8 

a . Bescheinigung über die Teilnahme an vorgeschriebe-
nen Zwischenprüfungen,

b . vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise;

2 . in den Fällen des § 9 Absatz 1

a .  zusätzlich zu den Unterlagen nach Nummer 1 Leis-
tungsbeurteilungen des Auszubildenden und der Be-
rufsschule,

b .  das letzte Zeugnis der Berufsschule; 

3 . in den Fällen des § 9 Absatz 2, 3 und 4 Tätigkeitsnachwei-
se, Zeugnisse oder sonstige Nachweise, die den Erwerb von 
Kenntnissen und Fertigkeiten im Sinne des § 9 Absatz 2 
glaubhaft machen können, oder Ausbildungsnachweise im 
Sinne des § 9 Absatz 3 und 4 .

(4) Für Wiederholungsprüfungen genügt die fristgerechte An-
meldung zur Prüfung .

§ 11  
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet die 
zuständige Stelle . Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht 
für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss .

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Prüfungsbe-
werber spätestens einen Monat vor dem Prüfungsbeginn von 
der zuständigen Stelle mitzuteilen . Mit der Zulassung zur Prü-
fung sind der Prüfungszeitpunkt, der Prüfungsort und die er-
laubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen .
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(3) Die Zulassung kann von der zuständigen Stelle im Einver-
nehmen mit dem Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prü-
fungsbewerbers bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
widerrufen werden, wenn sie aufgrund von gefälschten Unter-
lagen oder falschen Angaben ausgesprochen wurde .

(4) Die Entscheidung über die Nichtzulassung ist dem Prü-
fungsbewerber schriftlich mit Begründung bekannt zu geben .

(5) Mit der Zulassung zur Abschlussprüfung ist der Prüfungs-
bewerber zur Abschlussprüfung angemeldet .

Dritter Abschnitt: Durchführung der Prüfung

§ 12  
Prüfungsgegenstand

Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling 
die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat. In ihr soll der 
Prüfling nachweisen, dass er die erforderlichen beruflichen Fer-
tigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht 
zu vermittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen Lehr-
stoff vertraut ist . Die Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste/ 
zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste ist 
zugrunde zu legen .

§ 13
Gliederung der Prüfung

(1) Die Abschlussprüfung gliedert sich in einen schriftlichen 
und einen praktischen Teil . 

(2) Die schriftliche Abschlussprüfung wird entsprechend der 
Ausbildungsordnung in Prüfungsbereiche gegliedert .

(3) Im Prüfungsbereich Praktische Übungen soll der Prüfling 
eine von zwei ihm zur Wahl gestellten praxisbezogenen Aufga-
ben aus dem Gebiet Dienstleistungs- und Medienangebot bear-
beiten . Für die Bearbeitung ist ein Zeitraum von höchstens 
15 Minuten vorzusehen . Die Aufgabe soll Ausgangspunkt für 
das folgende Prüfungsgespräch sein . Hierbei ist der Tätigkeits-
schwerpunkt des Ausbildungsbetriebes zu berücksichtigen . Der 
Prüfling soll dabei zeigen, dass er berufspraktische Vorgänge 
und Problemstellungen bearbeiten, Lösungen darstellen sowie 
in berufstypischen Situationen kooperieren und kommunizieren 
kann. Das Prüfungsgespräch soll für den einzelnen Prüfling 
nicht länger als 20 Minuten dauern . Zu diesem Prüfungsbereich 
ist dem Prüfungsausschuss das Berichtsheft vorzulegen .

(4) Die schriftliche Prüfung findet an drei Arbeitstagen statt. 
Zwischen den Prüfungstagen ist jeweils ein prüfungsfreier Tag 
vorzusehen .

(5) Schriftliche Arbeiten sind nicht mit dem Namen des Prü-
fungsteilnehmers, sondern mit Kennziffern zu versehen . Erst 
nach endgültiger Bewertung sämtlicher Arbeiten ist die Anony-
mität aufzuheben .

§ 14
Besondere Verhältnisse behinderter Menschen

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Ver-
hältnisse behinderter Menschen berücksichtigt werden . Dies 
gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von 
Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen 
Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte 
Menschen . Die Art der Behinderung ist mit dem Antrag auf Zu-
lassung zur Prüfung (§ 10) nachzuweisen .

§ 15
Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der 
Ausbildungsordnung die Prüfungsaufgaben .

(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsaus-
schuss bei der zuständigen Stelle erstellte oder ausgewählte 
Aufgaben können vom Prüfungsausschuss übernommen wer-
den, sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt oder ausge-
wählt und beschlossen wurden, die entsprechend § 2 Absatz 2 
zusammengesetzt sind, und die zuständige Stelle über die Über-
nahme entschieden hat .

§ 16  
Nichtöffentlichkeit

Die Prüfungen sind nicht öffentlich . Vertreter und Vertreterin-
nen der zuständigen Stelle sowie die Mitglieder des Berufsbil-
dungsausschusses können anwesend sein . Der Prüfungsaus-
schuss kann im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle 
andere Personen als Gäste zulassen . An der Beratung über das 
Prüfungsergebnis (§ 22) dürfen nur die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses beteiligt sein . 

§ 17
Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1) Die Prüfung wird vom Prüfungsausschuss unter Leitung des 
Vorsitzes abgenommen .

(2) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit dem Prü-
fungsausschuss die Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, 
dass die Prüfungsleistungen selbstständig und nur mit erlaubten 
Arbeits- und Hilfsmitteln durchgeführt werden .

(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu ferti-
gen .

§ 18
Ausweispflicht und Belehrung

Die Prüflinge haben sich auf Verlangen des Vorsitzes oder der 
Aufsichtsführung über ihre Person auszuweisen . Sie sind vor 
Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfü-
gung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die 
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Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen, 
Rücktritt und Nichtteilnahme zu belehren .

§ 19
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Prüflinge, bei denen eine Täuschungshandlung festgestellt 
wird oder die den Prüfungsablauf erheblich stören, kann die 
Aufsichtsführung von der Prüfung vorläufig ausschließen. Sie 
hat dies in ihrer Niederschrift zu vermerken und die zuständige 
Stelle unverzüglich davon zu unterrichten . 

(2) Über den endgültigen Ausschluss und die Folgen entschei-
det der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüflings. Er 
kann die entsprechende Prüfungsleistung mit der Note „unge-
nügend“ (0 Punkte) bewerten . 

§ 20
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfling kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der 
Prüfung durch schriftliche Erklärung zurücktreten . In diesem 
Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt .

(2) Versäumt der Prüfling einen Prüfungstermin, so werden be-

reits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen anerkannt, 
wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme vorliegt . 
Selbstständige Prüfungsleistungen sind solche, die thematisch 
klar abgrenzbar und nicht auf eine andere Prüfungsleistung be-
zogen sind sowie eigenständig bewertet werden .

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt 
der Prüfling an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichtiger 
Grund vorliegt, so wird der Prüfungsbereich mit 0 Punkten be-
wertet .

(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nach-
zuweisen . Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen At-
testes erforderlich .

(5) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäß Ab-
satz 4 Satz 1 entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung 
des Prüflings.

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und 
Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 21  
Bewertungsschlüssel

(1) Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Leistung Punkte Note
eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung 100 - 92 Punkte Note 1 = „sehr gut“
eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung unter 92 - 81 Punkte Note 2 = „gut“
eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung unter 81 - 67 Punkte Note 3 = „befriedigend“
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderun-
gen noch entspricht

unter 67 - 50 Punkte Note 4 = „ausreichend“

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen 
lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind

unter 50 - 30 Punkte Note 5 = „mangelhaft“

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst 
Grundkenntnisse fehlen

unter 30 - 0 Punkte Note 6 = „ungenügend“

(2) Der 100-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungs-
leistungen sowie der Ermittlung von Zwischen- und Gesamter-
gebnissen zugrunde zu legen .

§ 22
Bewertungsverfahren

(1) Die schriftlichen Prüfungsleistungen sind von jeweils 
zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses nacheinander in der 
vom Vorsitz bestimmten Reihenfolge zu beurteilen und unab-
hängig voneinander mit einer der im Absatz 3 festgelegten gan-
zen Punktzahlen zu bewerten . Das Ergebnis beschließt der Prü-
fungsausschuss in ganzen Punkten und Noten .

(2) Die Leistungen im Prüfungsbereich Praktische Übungen 
sind von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu beurtei-
len und zu bewerten .

§ 23  
Ergänzungsprüfung

(1) Sind im schriftlichen Teil der Abschlussprüfung die Prü-
fungsleistungen in bis zu zwei Prüfungsbereichen mit mangel-
haft und in den übrigen Prüfungsbereichen mit mindestens  
ausreichend bewertet worden, so ist auf Antrag des Prü- 
fungsteilnehmers oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses 
in einem der mit mangelhaft bewerteten Prüfungsbereiche die 
schriftliche Prüfung durch eine mündliche Prüfung von min-
destens 15 Minuten zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen 
der Prüfung den Ausschlag geben kann . Der Prüfungsbereich 
ist vom Prüfungsteilnehmer zu bestimmen .

(2) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungs- 
bereich sind die Ergebnisse der schriftlichen Arbeit und der 
mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis zwei zu eins zu 
gewichten . § 22 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend .
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§ 24
Feststellung der Prüfungsergebnisse

(1) Der Prüfungsausschuss stellt im Anschluss an die letzte Prü-
fungsleistung das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung fest . 
Er stellt ferner fest, ob die Prüfung bestanden ist .

(2) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses haben alle Prü-
fungsbereiche der Abschlussprüfung das gleiche Gewicht . Er-
geben sich beim Gesamtergebnis Dezimalstellen, sind diese ab 
0,5 aufzurunden, darunter abzurunden .

(3) Zum Bestehen der Abschlussprüfung müssen in mindestens 
drei der vier Prüfungsbereiche sowie im Gesamtergebnis min-
destens ausreichende Leistungen erbracht werden . Wird ein 
Prüfungsbereich mit ungenügend bewertet, so ist die Prüfung 
nicht bestanden .

§ 25
Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen 

oder Nichtbestehen

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist 
eine Niederschrift auf den von der zuständigen Stelle ausgege-
benen Formularen zu fertigen . Sie ist von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und der zuständigen 
Stelle unverzüglich vorzulegen .

(2) Dem Prüfling soll unmittelbar nach Feststellung des Ge-
samtergebnisses der Prüfung mitgeteilt werden, ob er die Prü-
fung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat . Hierüber erhält 
der Prüfling eine vom Vorsitz zu unterzeichnende Bescheini-
gung . Darin ist als Termin des Bestehens beziehungsweise  
Nichtbestehens der Tag der letzten Prüfungsleistung einzusetzen .

§ 26
Prüfungszeugnis

(1) Bei bestandener Abschlussprüfung erhält der Prüfling von 
der zuständigen Stelle ein Zeugnis .  

(2) Das Prüfungszeugnis enthält

1 . die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 Absatz 2 des 
Berufsbildungsgesetzes“ oder „Prüfungszeugnis nach § 62 
Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 37 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes“,

2. die Personalien des Prüflings (Name, Vorname, Geburts- 
datum),

3 . die Bezeichnung „Fachangestellte für Medien- und Infor-
mationsdienste“ oder „Fachangestellter für Medien- und 
Informationsdienste“ mit Angabe der Fachrichtung,

4 . die Ergebnisse (Punkte und Noten) der Prüfungsbereiche 
und das Gesamtergebnis (Punkte und Note),

5 . das Datum des Bestehens der Prüfung (§ 25 Absatz 2 
Satz 3),

6 . die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften 
des Vorsitzes des Prüfungsausschusses und der beauftrag-
ten Person der zuständigen Stelle mit Siegel; mit Zustim-
mung des Vorsitzes des Prüfungsausschusses kann dessen 
Unterschrift durch Unterschrift eines anderen Mitgliedes 
des Prüfungsausschusses ersetzt werden .

(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Prüflings eine englischspra-
chige und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen .

(4) Eine Ausfertigung des Zeugnisses ist dem Ausbildenden zu 
übersenden .

§ 27
Bescheid über nicht bestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Abschlussprüfung erhalten der Prüf-
ling und gegebenenfalls sein gesetzlicher Vertreter sowie der 
Ausbildende von der zuständigen Stelle einen schriftlichen Be-
scheid . Darin ist anzugeben, welche Ergebnisse in den einzel-
nen Prüfungsbereichen erzielt wurden und welche Prüfungs-
leistungen in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wie- 
derholt werden müssen . 

(2) Auf die Möglichkeit der Wiederholungsprüfung gemäß § 28 
ist hinzuweisen .

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung

§ 28  
Voraussetzungen und Durchführung 

der Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zweimal wie-
derholt werden . Es gelten die in der Wiederholungsprüfung er-
zielten Ergebnisse .

(2) Hat der Prüfling bei nicht bestandener Prüfung in einer 
selbstständigen Prüfungsleistung (§ 20 Absatz 2 Satz 2) min-
destens ausreichende Leistungen erbracht, so ist diese auf An-
trag des Prüflings nicht zu wiederholen, sofern der Prüfling sich 
innerhalb von zwei Jahren - gerechnet vom Tage der Feststel-
lung des Ergebnisses der nicht bestandenen Prüfung an - zur 
Wiederholungsprüfung anmeldet . 

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin 
(§ 7) wiederholt werden .

Sechster Abschnitt: Zwischenprüfung

§ 29  
Prüfungsgegenstand

Zweck der Zwischenprüfung ist die Ermittlung des jeweiligen 
Ausbildungsstandes, um gegebenenfalls korrigierend auf die 
weitere Ausbildung einwirken zu können . Die Verordnung über 
die Berufsausbildung zum Fachangestellten für Medien- und 
Informationsdienste/zur Fachangestellten für Medien- und In-
formationsdienste ist zugrunde zu legen .
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§ 30
Durchführung der Zwischenprüfung

(1) Der Zeitpunkt der Zwischenprüfung soll in der Mitte des 
zweiten Ausbildungsjahres liegen .

(2) Die Zwischenprüfung ist schriftlich, anhand praxisbezoge-
ner Aufgaben oder Fälle in höchstens 180 Minuten in folgenden 
Prüfungsgebieten durchzuführen:

1 . Beschaffung, formale Erfassung,

2 . Arbeitsorganisation, Informations- und Kommunikations-
systeme,

3 . Wirtschafts- und Sozialkunde .

(3) Die §§ 13 Absatz 5, 14 bis 16 Satz 1 und 4, 17 bis 19 Ab-
satz 1, 20 bis 22 sowie 25 Absatz 1 gelten entsprechend .

(4) Über die Teilnahme an der Zwischenprüfung stellt die zu-
ständige Stelle eine Prüfungsbescheinigung aus . Sie enthält 
eine Feststellung über den Ausbildungsstand, insbesondere An-
gaben über Mängel und Ausbildungsdefizite, die bei der Prü-
fung festgestellt wurden . Sie enthält ferner

1 . die Bezeichnung „Zeugnis über die Zwischenprüfung nach 
§ 48 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes“ 

2. die Personalien des Prüflings (Name, Vorname, Geburts- 
datum),

3 . die Bezeichnung „Fachangestellte für Medien- und Infor-
mationsdienste“ oder „Fachangestellter für Medien- und 
Informationsdienste“ mit Angabe der Fachrichtung,

4 . die Ergebnisse (Punkte und Noten) der Prüfungsbereiche 
und das Gesamtergebnis (Punkte und Note),

5 . das Datum der Prüfung (§ 25 Absatz 2 Satz 3),

6 . die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften 
des Vorsitzes des Prüfungsausschusses und der beauftrag-
ten Person der zuständigen Stelle mit Siegel; mit Zustim-
mung des Vorsitzes des Prüfungsausschusses kann dessen 
Unterschrift durch Unterschrift eines anderen Mitgliedes 
des Prüfungsausschusses ersetzt werden .

(5) Eine Ausfertigung der Prüfungsbescheinigung erhalten der 
Prüfling beziehungsweise seine gesetzliche Vertretung und der 
Ausbildende .

(6) Eine Ausfertigung der Prüfungsbescheinigung wird Be-
standteil der Prüfungsunterlagen .

Siebenter Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 31  
Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen des Prüfungsausschusses und 
der zuständigen Stelle sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe 
an dadurch beschwerte Prüfungsbewerber beziehungsweise 
Prüflinge mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 70 der 
Verwaltungsgerichtsordnung zu versehen .

§ 32
Prüfungsunterlagen

Auf Antrag ist dem Prüfling binnen der gesetzlich vorgegebe-
nen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in seine 
Prüfungsunterlagen zu gewähren . Die schriftlichen Prüfungs-
arbeiten sind zwei Jahre, die Anmeldungen zehn Jahre und die 
Niederschriften 30 Jahre aufzubewahren . Die Aufbewah-
rungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides 
nach § 26 Absatz 1 beziehungsweise § 27 Absatz 1 . Der Ab-
lauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen eines 
Rechtsmittels gehemmt .

§ 33
Übergangsregelung

Die noch vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung begonnenen 
Ausbildungsverhältnisse sind nach der Prüfungsordnung für die 
Durchführung von Zwischen- und Abschlussprüfungen im Aus-
bildungsberuf Fachangestellter/Fachangestellte für Medien- 
und Informationsdienste vom 3 . Mai 2011 (GVBl . II Nr . 22)  zu 
Ende zu führen .

§ 34 
Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung 
in Kraft .

Potsdam, den 28 . Oktober 2016

Die Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kultur

Dr . Martina Münch

Im Auftrag
Carsten Bielfeldt



321Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 14 vom 12 . April 2017

Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für das Vorhaben Errichtung und Betrieb von 
zwei Windkraftanlagen in 15374 Müncheberg

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 11 . April 2017

Die Firma Windpark Müncheberg Eins GmbH, Fritschestra-
ße 27/28 in 10585 Berlin beantragt die Genehmigung nach § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem 
Grundstück 15374 Müncheberg in der Gemarkung Münche-
berg, Flur 15, Flurstücke 12/1 und 154 zwei Windkraftanlagen 
zu errichten und zu betreiben . (Az .: G01317)

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1 .6 .2 des 
Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen (4 . BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Nummer 1 .6 .2 
der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) .

Nach § 3c UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen .

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver-
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorgeleg-
ten Unterlagen sowie eigener Informationen .

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar . 

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn- 
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 
(BGBl . I S . 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 30 . November 2016 (BGBl . I S . 2749)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) vom 2 . Mai 2013 (BGBl . I S . 973, 3756), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9 . Januar 
2017 (BGBl . I S . 42)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
30 . November 2016 (BGBl . I S . 2749)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für das Vorhaben wesentliche Änderung 
der Schlammbehandlung des Klärwerkes 

Waßmannsdorf in 12529 Schönefeld

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 11 . April 2017

Die Firma Berliner Wasserbetriebe, Neue Jüdenstraße 1 in 
10179 Berlin beantragt die Genehmigung nach § 16 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), die Schlammbe-
handlung des Klärwerkes durch Erweiterung des BHKW-Mo-
duls 6 mit Nebenanlagen auf dem Grundstück 12529 Schöne- 
feld, Straße am Klärwerk 4 in der Gemarkung Waßmannsdorf, 
Flur 3, Flurstück 45 wesentlich zu ändern . 

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1 .2 .2 .1V des 
Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen (4 . BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach den Num-
mern 1 .2 .2 .1 und 9 .1 .1 .3 in Verbindung mit 13 .1 .1 der Anlage 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) .

Nach § 3e in Verbindung mit § 3c UVPG war für das beantrag-
te Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durch-
zuführen .

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver-
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabenträger vorgelegten 
Unterlagen sowie eigener Informationen .

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar . 

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn- 
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 
(BGBl . I S . 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 30 . November 2016 (BGBl . I S . 2749)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) vom 2 . Mai 2013 (BGBl . I S . 973, 3756), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9 . Januar 
2017 (BGBl . I S . 42)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
30 . November 2016 (BGBl . I S . 2749)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Süd
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Errichtung und Betrieb von fünf Windkraftanlagen
in 15518 Briesen

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 11 . April 2017

Im Verfahren der Firma ABO Wind AG, Unter den Eichen 7 in 
65195 Wiesbaden zur Erteilung eines Vorbescheides nach § 9 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bezüglich 
der naturschutz-, immissionsschutz- und luftfahrtrechtlichen 
Zulässigkeit für die Errichtung und den Betrieb von fünf Wind-
kraftanlagen des Typs SENVION 3 .2M 122 auf den Grund- 
stücken in 15518 Briesen, in der Gemarkung Biegen, Flur 2, 
Flurstücke 297, 77/1, 291, 267 und 100 wurde am 20 . April 
2016 öffentlich bekannt gemacht, dass der angekündigte Erör-
terungstermin verlegt werden muss . (G04615)

Es wird nunmehr öffentlich bekannt gemacht, dass der 

Erörterungstermin am 25. April 2017 um 10 Uhr
in der Freizeit- und Begegnungsstätte, 

Jacobsdorfer Straße 5 in 15236 Jacobsdorf

stattfindet.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn- 
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 
(BGBl . I S . 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 30 . November 2016 (BGBl . I S . 2749)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 9 . Januar 2017 (BGBl . I S . 47)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Ost
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BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 

Einladung zur 7. Sitzung der Regionalversammlung 
am 27. April 2017, um 16 Uhr 

in der Landeshauptstadt Potsdam

Bekanntmachung der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Havelland-Fläming
Vom 24 . März 2017

Die 7 . Sitzung der Regionalversammlung Havelland-Fläming 
findet

am Donnerstag, den 27. April 2017 um 16 Uhr 
im Hoffbauer Tagungshaus

Hermannswerder 23
14473 Potsdam

statt .

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen La-
dung, Beschlussfähigkeit, Bestätigung der Tagesord-
nung

TOP 2: Bestätigung des Protokolls öffentlichen Teils der Sit-
zung der Regionalversammlung vom 20 .10 .2016

TOP 3: Überwachung der Umweltauswirkungen in Umset-
zung der Festlegungen des Regionalplans Havelland-
Fläming 2020

- Monitoringbericht Teil 1 „Windenergienutzung“ 
(mündlicher Bericht der Planungsstelle)

TOP 4: Haushalts- und Wirtschaftsführung

- Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 
 Beschluss über den Prüfbericht des Landkreises 

Teltow-Fläming

- Beschluss der Haushaltssatzung 2017 und des 
Haushaltsplans der Regionalen Planungsgemein-
schaft Havelland-Fläming einschließlich Anlagen

- Umsatzbesteuerung des Landes Brandenburg; 
Einheitliche Optionserklärung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming nach  
§ 27 Absatz 22 Satz 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) 
(mündliche Information der Planungsstelle)

TOP 5: Wahlen für den Regionalvorstand

- Stellvertreter für das Mitglied des Regionalvor-
stands Bürgermeister Thomas Schmidt

TOP 6: Korridoruntersuchungen für den Stadtumlandverkehr 
Berlin-Brandenburg 

 Aktueller Stand und weiteres Verfahren

- N . N ., Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
(mündlicher Bericht)

TOP 7:  Einwohnerfragestunde

TOP 8: Verschiedenes (Mitteilungen, Anfragen und Termine)

II. Nicht öffentlicher Teil

TOP 1: Bestätigung des Protokolls des nicht öffentlichen 
Teils der Sitzung vom 20 .10 .2016

TOP 2: Verschiedenes (Mitteilungen, Anfragen und Termine)

Die Beschlussanträge mit den zugehörigen Beschlusssachen 
können in der Zeit vom 12 .04 .2017 bis 26 .04 .2017 in der Regi-
onalen Planungsstelle, Oderstraße 65, 14513 Teltow eingese-
hen werden . Die Geschäftszeiten der Regionalen Planungsstel-
le sind Montag bis Freitag 8 .00 bis 12 .00 Uhr und zusätzlich 
Dienstag 14 .00 bis 17 .00 Uhr .

Teltow, den 24 .03 .2017

Wolfgang Blasig

Vorsitzender der Regionalversammlung
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Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs-
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra-
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin 
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden . Er 
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw . 
Gläubiger widerspricht . Das Recht wird sonst bei der Feststel-
lung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der 
Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläu-
bigers und den übrigen Rechten nachgesetzt . Soweit die An-
meldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin er-
folgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberück-
sichtigt .
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzutei-
len . Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift 
der Geschäftsstelle abgeben .
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsge-
genstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstwei-
lige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt . Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes .

Amtsgericht Bad Liebenwerda

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 30. Mai 2017, 15:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Schönewalde (S) Blatt 366 eingetragene Grundstück, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr . Gemarkung Flur Flur-
stück

Wirtschaftsart und Lage Größe

8 2 1 Gebäude- und Freifläche, 
An den Mühlen 6

2 .501 m²

versteigert werden .

Beschreibung laut Gutachten: Gewerbegrundstück bebaut mit 
einem leerstehenden Hallengebäude (ca . 1960er Jahre) und Ga-
ragen . Es ist im Altlastenkataster des Landkreises Elbe-Elster als 
Altlastverdachtsfläche (ehemaliges Betonwerk) eingetragen.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 13 .07 .2015 . 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG 
festgesetzt: 14 .000,00 EUR .

Im Termin am 21 .02 .2017 ist der Zuschlag versagt worden, 
weil das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwer-
tes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleiben-
den Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat .
Geschäfts-Nr .: 15 K 27/15

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 30. Mai 2017, 16:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Werenzhain Blatt 258 eingetragene Grundstück, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr . Gemarkung Flur Flur-
stück

Wirtschaftsart und Lage Größe

1 Werenzhain 4 69 Gebäude-und Freifläche, 
Hauptstr . 99

2 .528 m²

versteigert werden .

Beschreibung laut Gutachten: in zentraler Lage des historisch 
gewachsenen Gemeindegebietes gelegenes Grundstück, bebaut 
mit einem individuell zu nutzenden Wohnhaus und einem Ne-
bengebäude; Werenzhainer Hauptstraße 99 .

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 10 .06 .2016 .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG 
festgesetzt auf 77 .700,00 EUR .
Geschäfts-Nr .: 15 K 23/16

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Donnerstag, 8. Juni 2017, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, Saal 302, betreffend das im Wohnungs-
grundbuch von Grünheide Blatt 1768 eingetragene Woh-
nungseigentum, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd . Nr . 1, 16,81/1 .000 Miteigentumsanteil an Gemarkung 
Grünheide, Flur 1, Flurstück 38/7, Hubertusstraße 24a bis 26c, 
Größe: 9 .001 qm
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Ober-
geschoss links des Hauses 5 Eingang II nebst Keller - im Auf-
teilungsplan jeweils mit Nummer 37 bezeichnet -
lfd . Nr . 2, 1/58 Miteigentumsanteil an Gemarkung Grünheide, 
Flur 1, Flurstück 38/6, Größe: 2 .410 qm
versteigert werden .

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE
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Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
01 .03 .2016 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 
lfd . Nr . 1 (Wohnungseigentum): 100 .000,00 EUR
lfd . Nr . 2 (Pkw-Stellplatz):     5 .000,00 EUR .

Postanschrift:  Hubertusstraße 25b, 15537 Grünheide
Nutzung: lfd . Nr . 1:  Eigentumswohnung ca . 87 qm
 lfd . Nr . 2: Stellplatz
Geschäfts-Nr .: 3 K 20/16

Terminsbestimmung
Zur Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Dienstag, 13. Juni 2017, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, Saal 302, das im Grundbuch von Mönchwin-
kel Blatt 389 eingetragene  Grundstück, Bezeichnung gemäß 
Bestandsverzeichnis:
lfd . Nr . 2,  Gemarkung Mönchwinkel, Flur 1, Flurstück 464, 

Landwirtschaftsfläche, Spreestr., Größe: 1.250 m² 
und Flurstück 465, Landwirtschaftsfläche Spreestr., 
Größe: 1 .249 m²

versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
15 .06 .2016 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 38 .000,00 EUR .

Nutzung:  teilweise Brache, teilweise Ackerfläche
Postanschrift: Spreestr ., 15537 Grünheide (Mark) OT Mönch- 

winkel
AZ: 3 K 67/16

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Dienstag, 20. Juni 2017, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, Saal 302, das im Grundbuch von Briesen 
Blatt 105 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd . Nr . 1,  Gemarkung Briesen, Flur 1, Flurstück 179, Gebäu-

de- und Freifläche, Erholungsfläche, Bahnhofstr. 6, 
Größe: 1 .220 m²

versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
24 .06 .2016 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 55 .000,00 EUR .

Nutzung:  teilweise vermietetes Mehrfamilienwohnhaus
Postanschrift:  Bahnhofstr . 6, 15518 Briesen (Mark)
AZ: 3 K 68/16

Amtsgericht Luckenwalde

Zwangsversteigerung 4.Termin
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 7. Juni 2017, 9:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 25, 
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde der im Wohnungsgrund-
buch von Luckenwalde Blatt 9051 eingetragene Miteigentums- 
anteil, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd . Nr . 85,87/1 .000 (fünfundachtzig 87/100 Tausendstel) Mit-
eigentumsanteil an dem Grundstück:
Gemarkung Luckenwalde, Flur 2, Flurstück 59, Gebäude- und 
Freifläche, Gartenstraße 17, Größe 679 m²
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Ober-
geschoss (Gebäude 2) bezeichnet mit Nr . 8 des Aufteilungspla-
nes .
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt angelegt 
(Grundbuch von Luckenwalde Blätter 9044 bis 9053 und 
9056); der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist durch die 
zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Sonderei-
gentumsrechte beschränkt .
Im Übrigen wird wegen des Gegenstandes und des Inhalts des 
Sondereigentums auf die Bewilligung vom 10 .07 .1997 Bezug 
genommen; Eingetragen am 30 .09 .1997 .

versteigert werden . 

Der Verkehrswert ist auf 14 .000,00 EUR festgesetzt worden . 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
27 .02 .2013 eingetragen worden . 

Die Wohnung befindet sich in 14943 Luckenwalde, Gartenstra-
ße 17 . Das Wohnungseigentum und das Gemeinschaftseigen-
tum weisen umfassende Fertigstellungsdefizite auf. Nach Fer-
tigstellung verfügt die Wohnung über 2 1/2 Zimmer, Küche, 
Bad/WC und Flur . 
Die nähere Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Lucken-
walde, Zimmer 8, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten 
entnommen werden .

Im Termin am 14 .10 .2014 ist der Zuschlag versagt worden, 
weil das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwer-
tes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleiben-
den Rechte 7/10 des Grundstückswertes nicht erreicht hat .
AZ: 17 K 4/13

Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung 
der Gemeinschaft

Im Wege der Teilungsversteigerung sollen am 
Dienstag, 13. Juni 2017, 9:00 Uhr

im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 25, 
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde die im Grundbuch von 
Dabendorf Blatt 846 eingetragenen Grundstücke, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd . Nr . 1,  Gemarkung Dabendorf, Flur 5, Flurstück 155, 

Landwirtschaftsfläche, Rennbahnstraße 14, Größe 
1 .440 m²
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lfd . Nr . 2,  Gemarkung Dabendorf, Flur 5, Flurstück 154, Ge-
bäude- und Freifläche, Rennbahnstraße 12, Größe 
1 .431 m²

versteigert werden . 

Der Verkehrswert ist auf 97 .700,00  EUR festgesetzt worden . 
Es entfallen auf:
Flurstück 155: 49 .000,00 EUR
Flurstück 154: 48 .700,00 EUR .

Der Teilungsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
26 .11 .2015 eingetragen worden . 

Die Grundstücke befinden sich in 15806 Zossen OT Dabendorf, 
Rennbahnstraße 12 und 14 . Sie sind unbebaut; starker Baumbe-
wuchs .
Die nähere Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Lucken-
walde, Zimmer 8, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten 
entnommen werden .
AZ: 17 K 36/15 

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Humboldt-Universität zu Berlin - Zentrale Universitätsver-
waltung, Abteilung für Personal und Personalentwicklung, Re-
ferat Personalstelle für Tarifbeschäftigte (III B)

Bezeichnung: Beschäftigte/Beschäftigter

Entgeltgruppe: E 9 TV-L HU 

Besetzbar: zum nächstmöglichen Zeitpunkt (befris-
tet für 1 Jahr nach § 14 Absatz 2 TzBfG; 
Teilzeitbeschäftigung ggf . möglich)

Kennzahl: AN/069/17

Aufgabengebiet:

Betreuung eines Sachgebietes in der Personalstelle; Bearbei-
tung aller Vertrags- und Personaleinzelangelegenheiten des 
wiss . und nichtwiss . Personals im Arbeitsverhältnis, insb . Bear-
beitung einer hohen Zahl von befristeten Einstellungen und 
Weiterbeschäftigungen aus Haushalts- und Drittmitteln; Ermitt-
lung der Höchstbefristungen nach WissZeitVG; Festsetzung 
der Eingruppierung und der Erfahrungsstufen; Bearbeitung  
tarifrechtlicher Einzelfallstellungen; Terminüberwachung,  

Aktenführung und Pflege des Personalverwaltungssystems 
(HIS SVA-GX)

Fachliche Kompetenzen:

Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Verwaltungs-
wiss . oder einer vergleichbaren Fachrichtung bzw . gleichwerti-
ge Kenntnisse und Erfahrungen . Die weiteren fachlichen und 
außerfachlichen Anforderungen finden Sie unter http://www .
personalabteilung .hu-berlin .de//stellenausschreibungen .

Bewerbungen sind bis zum 21 .04 .2017 unter Angabe der 
Kennzahl an die Humboldt-Universität zu Berlin, Abteilung für 
Personal und Personalentwicklung, III B, Unter den Linden 6, 
10099 Berlin oder gern auch per E-Mail an 
uwe .eichner@uv .hu-berlin .de zu richten .

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifi-
zierter Frauen besonders willkommen . Schwerbehinderte Be-
werber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt . Bewer-
bungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind 
ausdrücklich erwünscht . Da wir Ihre Unterlagen nicht zurück-
senden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien beizulegen .
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